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Bürger- und Umweltausschuss   16.04.2026 Kenntnisnahme öffentlich 
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keit und Integration   
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Rat der Stadt Leverkusen   18.05.2026 Kenntnisnahme öffentlich 

 

Betreff:  

Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Leverkusen im Rahmen des Förderprojekts 
Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK) 
 
Kenntnisnahme: 
 
Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 der Stadt Leverkusen wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
gezeichnet: 
In Vertretung  In Vertretung 
Adomat  Lünenbach 
(zugleich in Vertretung 
des Oberbürgermeisters) 
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S T E U E R U N G S K R I T E R I U M 

BESCHAFFUNG UND VERGABE 
 

 
 
 

N A C H H A L T I G K E I T  I N  D E R  B E S C H A F F U N G  U N D  A U F T R A G S V E R G A B E 

Im Rahmen der Beschaffung und bei der Vergabe von Aufträgen besitzen Kommunen ein großes 
Potenzial zur Einflussnahme, um den Anteil nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen zu 
erhöhen. Indem Sozial- und Umweltstandards berücksichtigt werden, können Kommunen eine 
Vorbildfunktion mit Blick auf einen verantwortungsvollen Konsum einnehmen.  

Die Stadt Leverkusen berücksichtigt bereits Nachhaltigkeitskriterien bei einzelnen Warengruppen der 
öffentlichen Beschaffung. Dadurch geht die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel voran, indem so ein 
wichtiger Beitrag zu verantwortungsbewusstem Konsum und fairen Lieferketten geleistet wird. Ziel ist 
es, in Zukunft die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei allen Warengruppen der 
öffentlichen Beschaffung einzuführen. Gleichzeitig sollen ressourcenschonende, regionale und faire 
Produkte bei der Beschaffung bevorzugt werden. 

 

K O R R U P T I O N S P R Ä V E N T I O N  U N D  - B E K Ä M P F U N G 

Die Verankerung von Korruptionsprävention und -bekämpfung in Kommunalverwaltungen ist 
insbesondere mit Blick auf die Beschaffung und Auftragsvergabe relevant. Denn es sind in erster 
Linie die Tätigkeiten korruptionsgefährdet, in denen Entscheidungen getroffen werden, die für 
Dritte relevant sind. 

Hinweis: Mit der Erfüllung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich Korruptionsprävention und                            
-bekämpfung stellt die Stadt Leverkusen sicher, dass dieser Aspekt bei der Stadtverwaltung 
berücksichtigt wird. Darüber hinaus konnten im Rahmen der Bestandsaufnahme zur Erstellung dieses 
Nachhaltigkeitsberichts keine weiteren spezifischen Aktivitäten erfasst werden.  

 

  



















































































https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/k?tag=Klima#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/b?tag=Biodiversitt#alphabar
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Im Jahr 2021 wurde das landesweite Kommunale Integrationsmanagement (KIM) in Leverkusen 
etabliert. Durch qualifizierte Casemanager*innen können dabei zugewanderte Menschen ab 18 Jahren 
systematisch Unterstützung erhalten. Im ersten Halbjahr 2025 wurden insgesamt 363 Personen 
betreut. Häufigste Anliegen sind dabei der Spracherwerb, Zugang zum Arbeitsmarkt sowie 
Unterstützung bei aufenthaltsrechtlichen Fragen. Auf individueller Ebene sollen dadurch die 
Teilhabechancen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte erhöht werden. Es sollen aber auch 
Lücken im System aufgespürt werden, um gezielt Maßnahmen zur Verbesserung des 
Integrationsmanagements zu treffen. Als eine solche Maßnahme wurde in 2024 in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine Kommunale Test- und Meldestelle für 
Integrationskurse eingerichtet. Hier werden Menschen, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs 
verpflichtet werden, zentral getestet und direkt in einen Integrationskurs vermittelt. Dadurch konnte 
die Wartezeit bis zum Kursstart deutlich verringert werden. Durch die räumliche Anbindung an das 
Kommunale Integrationszentrum können die Teilnehmenden zudem direkt Kontakt zu den 
Casemanager*innen des KIM aufnehmen. Das KIM wird durch das Kommunale Integrationszentrum 
umgesetzt, Casemanager*innen sind sowohl beim Kommunalen Integrationszentrum als auch bei drei 
Trägern der freien Wohlfahrtspflege angesiedelt. 

Seit 2017 bietet das Kommunale Integrationszentrum mit der Broschüre "Wegweiser Integration in 
Leverkusen" sowie dem Integrationsportal der Stadt Leverkusen in mehreren Sprachen eine Übersicht 
über die wichtigsten Beratungs- und Anlaufstellen für Zugewanderte und Migrant*innen in 
Leverkusen. Das Integrationsportal (www.integration-in-leverkusen.de) wird fortlaufend aktualisiert 
und informiert auch wöchentlich über Veranstaltungen, neue Angebote oder Entwicklungen im 
Themenkomplex Migration und Integration. Der Wegweiser Integration in Leverkusen wird alle zwei 
bis drei Jahre neu aufgelegt und steht sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form mehrsprachig 
zur Verfügung. Neue Auflagen der Broschüre wurden 2019 und 2022 veröffentlicht. Das 
Integrationsportal wurde im Jahr 2022 neu aufgesetzt.  

Außerdem besteht seit 2022 mit dem Service-Point Integration in der Leverkusener Innenstadt eine 
offene Anlaufstelle für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Das Angebot beruht auf drei Säulen: 
Offene Sprechstunden des Casemanagements des Kommunalen Integrationsmanagements, 
themenspezifischen Sprechstunden durch Fachbereiche der Stadt Leverkusen sowie weitere 
Organisationen (wie zu Kinderbetreuung, Gewaltschutz oder ehrenamtlichem Engagement) und 
Veranstaltungen mit Arbeitgeber*innen und potenziellen Arbeitnehmer*innen. Der Service-Point 
Integration liegt zentral in der Innenstadt von Leverkusen-Wiesdorf und die Angebote können in der 
Regel ohne Termin und kostenlos aufgesucht werden. Die Leitung des Service-Points liegt beim 
Kommunalen Integrationszentrum. 

Das Kommunale Integrationszentrum ist die vom Integrationsministeriums NRW geförderte 
Koordinierungs-, Fach- und Beratungsstelle der Stadt Leverkusen für das Themenfeld Integration. 
Gemäß des Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW kann das Land für Integrationsprojekte mit 
landesweiter Bedeutung im Einvernehmen mit der Kommune die Strukturen des Kommunalen 
Integrationszentrums nutzen. In diesem Rahmen führt das Kommunale Integrationszentrum die 
Umsetzung von Landesförderprogrammen des Integrationsministeriums NRW durch, teils in 
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren vor Ort. Dazu gehören Programme zur Förderung des 
ehrenamtlichen Engagements, zur Förderung der Mehrsprachigkeit oder zur besseren 
Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten. 

Das Kommunale Integrationszentrum fördert außerdem die Wissensvermittlung durch fachliche 
Beratung und Sensibilisierung in Form von Fachveranstaltungen, Workshops sowie weiterer Formate 
zu den Themen Integration, Teilhabe, Diversität und Interkulturelle Öffnung. Zielgruppen sind 

http://www.integration-in-leverkusen.de/


































https://lust-auf-leverkusen.de/veranstaltungsreihe/sprungbrett/
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